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Prüfungsurteil 

Wir haben die Jahresrechnung der Gemeinde 

Rechthalten (die Gemeinde) – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Erfolgs-

rechnung, der Investitionsrechnung und der 

Geldflussrechnung für das dann endende Jahr 

sowie dem Anhang, einschliesslich einer Zusam-

menfassung bedeutsamer Rechnungslegungs-

methoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahres-

rechnung für das am 31. Dezember 2023 abge-

schlossene Rechnungsjahr dem Gesetz über den 

Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG; SGF 

140.6) und der Verordnung über den Finanz-

haushalt der Gemeinden (GFHV; SGF 140.61) 

(kantonale gesetzliche Bestimmungen). 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Überein-

stimmung mit den kantonalen gesetzlichen 

Bestimmungen, der Weisung 10 / 2020 des kan-

tonalen Amts für Gemeinden (Weisung 10 / 

2020) den Schweizer Standards zur Abschluss-

prüfung (SA-CH) sowie dem Schweizer Prü-

fungshinweis 60 (PH 60) Prüfung und Berichter-

stattung des Abschlussprüfers einer 

Gemeinderechnung durchgeführt. Unsere Ver-

antwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 

Standards sind im Abschnitt «Verantwortlich-

keiten der Revisionsstelle für die Prüfung der 

Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend 

beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unab-

hängig in Übereinstimmung mit den kantonalen 

gesetzlichen Bestimmungen und den Anforde-

rungen des Berufsstands, und wir haben unsere 

sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-

langten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als eine Grundlage für un-

ser Prüfungsurteil zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Der Gemeinderat ist für die sonstigen Infor-

mationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-

mationen umfassen die im Geschäftsbericht 

enthaltenen Informationen, aber nicht die Jah-

resrechnung und unseren dazugehörigen Be-

richt. 

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung er-

streckt sich nicht auf die sonstigen Informati-

onen, und wir bringen keinerlei Form von Prü-

fungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprü-

fung haben wir die Verantwortlichkeit, die 

sonstigen Informationen zu lesen und dabei 

zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrech-

nung oder unseren bei der Abschlussprüfung 

erlangten Kenntnissen aufweisen oder ander-

weitig wesentlich falsch dargestellt erschei-

nen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchge-

führten Arbeiten den Schluss ziehen, dass 

eine wesentliche falsche Darstellung dieser 

sonstigen Informationen vorliegt, sind wir 

verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. 

Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu 

berichten.
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Verantwortlichkeiten des Gemeinderates für die Jah-

resrechnung 

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung 

einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kan-

tonalen und kommunalen Bestimmungen und für die 

internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwen-

dig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung 

zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Dar-

stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist. 

Darüber hinaus ist der Gemeinderat  für die Anwen-

dung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vornahme angemessener Schätzungen verantwort-

lich. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prü-

fung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu 

erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht 

abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinrei-

chende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen, 

der Weisung 10 / 2020, den SA-CH und dem PH 60 

durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 

wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder 

insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut-

zern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 

mit den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen, der 

Weisung 10 / 2020, den SA-CH und dem PH 60 üben 

wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtge-

mässes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus: 

> identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrech-

nung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 

dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtü-

mern resultierendes, da dolose Handlungen kollusi-

ves Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen be-

inhalten können. 

> gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Ab-

schlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit des Internen Kontrollsystems der Gemeinde ab-

zugeben. 

> beurteilen wir die Angemessenheit der angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-

barkeit der dargestellten geschätzten Werte in der 

Rechnungslegung und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

Wir kommunizieren mit dem Gemeinderat unter ande-

rem über den geplanten Umfang und die geplante zeit-

liche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über be-

deutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich 

etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsys-

tem, die wir während unserer Abschlussprüfung identi-

fizieren. 

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen 

rechtlichen Anforderungen 

In Übereinstimmung mit Art. 62 Abs. 2 lit. d des GFHG 

und PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den 

Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes Internes 

Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung 

existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit 

einer Bilanzsumme von CHF 16'626'125.19  und 

einem Ertragsüberschuss von CHF 348'627.61 zu ge-

nehmigen. 
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